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Die DFG-Familienpauschale 
in Graduiertenkollegs 

Chancengleichheitsmaßnahmen für 
Stipendiatinnen und Stipendiaten  
mit Kindern 
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CHANCENGLEICHHEITSMAßNAHMEN

Kinderzulage
Für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird Stipendia-
tinnen und Stipendiaten eine Kinderzulage in Form einer monatlichen 
Pauschale gezahlt: 
• 400 € für das erste Kind
• jeweils 100 € für jedes weitere Kind

Der Hochschule sind die Geburtsurkunden der Kinder vorzulegen. 
Kinder von Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern können eben-
falls Berücksichtigung finden, sofern nachgewiesen werden kann, 
dass sie bereits vor Antritt des Stipendiums mit im Haushalt der Sti-
pendiaten lebten (z.B. Nachweis des Einwohnermeldeamtes). Die 
Mittel werden über die Projektleitung beantragt (siehe 2.1.1 Stipen-
dienhöhe, Kinderzulage S. 9–10).

Chancengleichheit für Stipendiatinnen und Stipendiaten
mit Kindern
Zur Erleichterung der Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karrie-
re und Familie bietet die DFG Stipendiatinnen und Stipendiaten mit 
Kindern die Möglichkeit, eine Stipendienverlängerung und/oder einen 
Zuschuss für Kinderbetreuungskosten in Anspruch zu nehmen. 

Stipendienverlängerung für Eltern
Stipendiatinnen und Stipendiaten, die bereits Eltern eines oder meh-
rerer Kinder sind, können den Förderzeitraum um bis zu 12 Monate 
verlängern, wenn mindestens ein Kind unter 12 Jahren im Haushalt 
lebt. Dies ist auch möglich, wenn das erste Kind während der Laufzeit 
des Stipendiums geboren wird. 

Dabei erfolgt die Stipendienverlängerung in vollem Umfang des bis-
her gewährten Stipendiums, d.h. Stipendiengrundbetrag zuzüglich 
des Sachkostenzuschusses, der Kinderzulage und eventueller Aus-
landszuschläge (siehe 2.1.3 Förderung der Chancengleichheit für Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten mit Kindern, Stipendienverlängerung 
S. 11).

In Anlehnung an den gesetzlichen Mutterschutz haben Stipendiatin-
nen, die im Förderzeitraum Mutter werden, die Möglichkeit, die Lauf-
zeit des Stipendiums um weitere drei Monate zu verlängern (siehe 
2.1.3 Förderung der Chancengleichheit für Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten mit Kindern, Kinderbetreuungskosten S. 12).

„Geld-statt-Zeit“ 
Zur Motivation eines möglichst zügigen Promotions- bzw. Projektab-
schlusses besteht für Stipendiatinnen und Stipendiaten alternativ zur 
Verlängerung des Stipendiums die Möglichkeit, nicht in Anspruch ge-
nommene Verlängerungsmonate in Mittel zur Finanzierung nachge-
wiesener Kinderbetreuungskosten umzuwandeln (siehe 2.1.3, S. 12).

Monatlich stehen hier die maximalen Stipendiengrundbeträge zur 
Verfügung, Sachkostenzuschüsse, Kinderzulagen und ggf. Auslands-
zuschläge sind nicht einbezogen. 

Stipendiatinnen und Stipendiaten können frei wählen, ob sie eine Ver-
längerung ihres Stipendiums in Anspruch nehmen möchten oder die 
Erstattung von Kinderbetreuungskosten. Es besteht auch die Mög-
lichkeit der Kombination von Stipendienverlängerung und der „Geld-
statt-Zeit“-Variante. 

Eine Umwandlung von Mitteln zur Stipendienverlängerung in Mittel 
zur Finanzierung von Kinderbetreuungskosten setzt voraus, dass die-
se der Hochschule gegenüber konkret nachgewiesen werden.

Abrechnungsfähig sind die folgenden Kinderbetreuungsformen (siehe 
2.1.3, S.12–13):
• Kindergarten, Kindertagesstätten, Kinderhorte, Kinderkrippen 

etc. sowie auch Tagesmütter
• Die Beschäftigung von Betreuungskräften, worunter auch die 

Beaufsichtigung des Kindes bei der Erledigung der Schularbei-
ten fällt

• Babysitter und Au-Pair.

Wichtig: Die Stipendienverlängerungen bzw. die Kinderbetreuungs-
zuschüsse sind aus der dem Graduiertenkolleg bewilligten Familien-
pauschale zu finanzieren. Reicht die Pauschale nicht aus, kann wäh-
rend der Laufzeit des Graduiertenkollegs ein Zusatzantrag bei der 
DFG gestellt werden. 


